
 

Leistungen nach § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB II 

nach den Vorgaben des kommunalen Trägers 

Vorbemerkungen: 

- Leistungen können nur für die Erstausstattungen (z. B. nach Wohnungsbrand, 

Erstanmietung nach einer Haft; Beendigung Obdachlosigkeit) gewährt werden; 

Ersatzbeschaffungen (z. b. auch wenn vorhandene Elektrogeräte kaputtgehen) sind 

aus dem Regelsatz zu bestreiten 

- Alle Pauschalen sind Obergrenzen, die jederzeit unterschritten werden dürfen, der 

Bedarf ist jeweils gesondert nachzuweisen 

- In Einzelfällen kann vermehrt auf Wertgutscheine und Sachleistungen 

zurückgegriffen werden, insbesondere bei Missbrauch 

Pauschalen im Einzelnen 

Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten 

Elektrogeräte: 

Waschmaschine      280,00 Euro 

Kühlschrank       130,00 Euro 

Elektroherd       200,00 Euro 

Staubsauger (nur bei Teppichboden)     30,00 Euro 

 

Möbel und Hausrat: 

Kinder: 

Säuglings-Erstausstattungspaket    150,00 Euro 

Laufstall         70,00 Euro 

Hochstuhl         40,00 Euro 

Bett mit neuer Matratze     150,00 Euro 

Kinderwagen/Buggy (gebraucht)      50,00 Euro 

Kopfkissen (neu)        10,00 Euro 

Oberbett (neu)        30,00 Euro 

Bettwäsche mit Betttuch (neu)      15,00 Euro 

 

Wohnzimmer (gebraucht): 

Couchgarnitur       100,00 Euro 

Tisch          50,00 Euro 

Schrank       150,00 Euro 

 

 



Küche (gebraucht): 

komplett (gegen Nachweis)     400,00 Euro 

zusätzlich Tisch        40,00 Euro 

zusätzlich Stuhl pro Person       15,00 Euro 

 

Schlafzimmer (gebraucht): 

komplett (gegen Nachweis)     400,00 Euro 

 

Alternative Einzelposten: 

Einzel-Bettgestell        50,00 Euro 

Doppel-Bettgestell      100,00 Euro 

Schrank (2-türig)      100,00 Euro 

Lattenrost         35,00 Euro 

Matratze (neu)        80,00 Euro 

Oberbett (neu)        30,00 Euro 

Kopfkissen (neu)        20,00 Euro 

Bettwäsche mit Betttuch (neu)      20,00 Euro 

 

Sonstiges: 

Erstausstattung für Koch- und Essgeschirr und 

Gebrauchsgüter des Haushalts für HHVSt   100,00 Euro 

Für jeden HHAng        30,00 Euro 

 

Schwangerenbekleidung: 

Pauschale insgesamt      120,00 Euro 

 

 


